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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Meyer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und

A n t w o r t

des Thüringer Finanzministeriums 

Abfrage von Kontodaten in Thüringen

Die Kleine Anfrage 1411 vom 11. April 2011 hat folgenden Wortlaut:

Nach Medienberichten soll sich bundesweit die Zahl der Kontenabfragen in den letzten fünf Jahren verfünf-
facht haben.
Es gilt zu klären, ob dies auch für Thüringen zutrifft. Ferner ist zu klären, wer etwaige Kontenabfragen wa-
rum anordnet und welche Kosten bzw. welcher Nutzen für das Land entstanden ist. 

Ich frage die Landesregierung:

1.  Wie oft wurden in den Jahren 2005 bis 2010 Kontendaten der Bürgerinnen und Bürger durch Thüringer 
Behörden abgefragt? Befanden sich darunter auch Konten im Ausland? Wenn ja, wie viele jeweils?

2.  Was waren die Anlässe dafür? Welche Behörden haben für die jeweiligen Anlässe die Konten abgefragt 
(Bitte um jahresweise detaillierte statistische Angaben)?

3.  Wie sichern sich Thüringer Behörden gegen einen Missbrauch der Kontenabfragen ab? Gibt es dafür 
z. B. Dienstanweisungen, wenn ja, welche? Wer kann Kontenabfragen anordnen, wer prüft diese Anord-
nungen?

4.  In wie vielen Fällen haben sich aus den Kontenabfragen Konsequenzen wie Bußgeld- oder Strafrechts-
verfahren oder anderes ergeben? Welche Einnahmen ergaben sich daraus für das Land bzw. die Kom-
munen?

5.  Welche Kosten verursachen die Abfragen für den Landeshaushalt bzw. welche Kosten verursacht eine 
Abfrage im Durchschnitt?

6.  Wie viele Kontrollen von Kontenabfragen hat nach Kenntnis der Landesregierung der Landesbeauftrag-
te für den Datenschutz hierbei durchgeführt und mit welchen Ergebnissen? Gab es Hinweise auf miss-
bräuchliche Kontenabfragen?

7.  Wurden alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger von der Abfrage ihrer Konten durch Thüringer Behör-
den informiert?

8.  Wie  bewertet die Landesregierung prinzipiell und rechtlich die Abfrage von Konten Thüringer Bürgerin-
nen und Bürger?
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Das Thüringer Finanzministerium hat die Kleine Anfrage namens der Lan desre gierung mit Schreiben 
vom 20. Mai 2011 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:
Grundlage für die in der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage genannten Medienberichte sind die Statistiken 
über das Kontenabrufverfahren nach den §§ 93, 93b Abgabenordnung (AO). Seit dem 1. April 2005 kön-
nen die Finanzbehörden (Finanzämter, ggf. Gemeinden) nach § 93 Abs. 7 AO und andere Behörden nach 
den Bestimmungen des § 93 Abs. 8 AO über das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) Kontenabrufersu-
chen stellen, bei denen gemäß § 93b AO auf die nach § 24c Kreditwesengesetz (KWG) von den Banken 
zu führende Datei zugegriffen wird.
Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften können Kontenabrufersuchen nach § 24c KWG über die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellen. Bei diesen Kontenabrufersuchen im automa-
tisierten Verfahren können (lediglich) sogenannte Kontostammdaten, nicht aber Kontostände oder -bewe-
gungen abgefragt werden.
Zur Ermittlung von Kontoständen und -bewegungen werden sogenannte Auskunfts- und Herausgabeersu-
chen (nachfolgend Auskunftsersuchen) unmittelbar an einzelne Banken gerichtet.

Zu 1. und 2.:
Statistische Anschreibungen zu Kontenabfragen durch Thüringer Behörden liegen nur für Kontenabrufer-
suchen nach § 93 Abs. 7 AO durch Finanzämter und für Ersuchen nach 93 Abs. 8 AO zur Ermittlung inlän-
discher Konten vor. 

Kontenabrufersuchen durch Finanzämter erfolgen hauptsächlich durch die Vollstreckungsstellen zur Erhe-
bung von Steuern, im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung und bei Außenprüfungen. Eine anlass-
bezogene Auflistung ist ab dem Jahr 2008 möglich.

Bei Kontenabrufersuchen nach § 93 Abs. 8 AO kann seit 2008 eine Zuordnung dahingehend erfolgen, dass 
die Ersuchen durch die für die Verwaltung
1. der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II),
2. der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII),
3. der Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG),
4. der Aufstiegsfortbildungsförderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz und
5. des Wohngeldes nach dem Wohngeldgesetz
zuständigen Behörden gestellt wurden.

§ 93 Abs. 7 (durch Finanzämter) § 93 Abs. 8 Summe
2005 205 4 209
2006 721 2 723
2007 669 8 677

Veran-
lagung

Voll-
streckg.

Außen-
prüfg. andere Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5

2008 17 446 * 14 6 37 - - - - 520
2009 7 446 2 1 58 - - - - 514
2010 9 560 9 2 81 1 1 - - 663

*  Die Kontenabrufersuchen für März 2008 wurden insgesamt dem Bereich Vollstreckung zugeordnet, eine Einzelauf-
stellung liegt hierzu nicht vor.

Kontenabrufersuchen bzw. Auskunftsersuchen erfolgen auch durch Polizeibehörden, Steuerfahndungsstellen 
der Finanzämter, Staatsanwaltschaften und Gerichte. Anlässe hierfür sind u.a. Ermittlungsverfahren wegen 
Betruges (§ 263 Strafgesetzbuch - StGB) und Verletzung der Unterhaltspflicht (§ 170 StGB), Wirtschafts-
strafverfahren, Steuerstrafverfahren sowie Ermittlungsverfahren zu sonstigen Delikten, sofern eine Vermö-
gensabschöpfung in Betracht kommt. Nähere Angaben sind mangels statistischer Erfassung nicht möglich. 
Eine stichprobenartige Erhebung bei einer Staatsanwaltschaft ergab, dass in den letzten zwei Jahren je-
weils ca. 500 Auskunftsersuchen gestellt wurden.
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Zu 3.:
Der (bundeseinheitliche) Anwendungserlass zu § 93 AO enthält Dienstanweisungen, die für die Thüringer 
Finanzämter durch Verfügungen der Thüringer Landesfinanzdirektion konkretisiert wurden. Die vom Fi-
nanzamt im Vorfeld eines Kontenabrufersuchens vorgenommenen Ermittlungen und Ermessenserwägun-
gen werden in einem gesonderten Vermerk festgehalten. Die abschließende Zustimmung erfolgt durch den 
Hauptsachgebietsleiter AO.

Bei den in § 93 Abs. 8 AO aufgeführten Behörden werden Kontenabrufersuchen vom fallführenden Sachbe-
arbeiter vorgeschlagen und vom Abteilungsleiter angeordnet. Es gibt keine gesonderten Dienstanweisungen.

Für Zwecke der Datenschutzkontrolle werden Kontenabrufersuchen nach § 24c KWG von der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) protokolliert und für jeden Abruf der Zeitpunkt, die verwende-
ten Daten, die abgerufenen Daten, die abrufende Person sowie das Aktenzeichen aufgezeichnet.

Bei den Justizbehörden gibt es keine speziellen Dienstanweisungen zum Schutz vor Missbrauch. Konten-
abfragen können durch Staatsanwälte sowie Richter angeordnet werden. Entsprechende Anordnungen sind 
auch Gegenstand von Geschäftsprüfungen. 

Zu 4.:
Über die Anzahl der Fälle, in denen sich aus den Kontenabrufersuchen nach §§ 93, 93b AO Konsequen-
zen wie Bußgeld- oder Strafrechtsverfahren ergeben haben, liegen keine statistischen Anschreibungen vor.
Kontenabrufersuchen der Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte sowie Auskunftsersuchen setzen ein 
bereits anhängiges Ermittlungs- bzw. Strafverfahren voraus.
Einnahmen, die sich aus den Kontenabfragen ergeben haben, wurden nur für die von den Finanzämtern 
durchgeführten Kontenabrufersuchen bis 31. Dezember 2007 erfasst:

zusätzlich festgesetzte Steuern in 
Euro

zusätzlich beigetriebene Steuern in 
Euro

2005 11 000 3 400
2006 2 000 39 000
2007 - 85 000

Zu 5.:
Kontenabrufersuchen verursachen für den Landeshaushalt neben nicht näher zu bezifferndem Verwaltungs-
aufwand lediglich Übermittlungskosten (Porto- bzw. Faxgebühren).
Auskunftsersuchen werden nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) mit 17 Euro 
pro Stunde Arbeitsaufwand entschädigt (§ 22 JVEG) und kosten zwischen 20 und 50 Euro. Im Falle der 
Verurteilung werden die Kosten vom Verurteilten eingefordert.

Zu 6.:
Im Jahr 2005 führte der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz (TLfD) eine Kontrolle zu den 
durch die Finanzämter vorgenommenen Kontenabrufersuchen durch. Dazu führt der TLfD in seinem 7. Tä-
tigkeitsbericht Folgendes aus: "Eine datenschutzrechtliche Kontrolle aller im Jahre 2005 über das Finanzamt 
Erfurt veranlassten Kontenabrufersuchen ergab, dass die überwiegende Fallzahl die Vollstreckung ausste-
hender Kfz-Steuern - in wenigen Fällen die steuerliche Betriebsprüfung - betraf. Abrufe für außersteuerli-
che Zwecke auf Veranlassung von anderen Behörden wurden lediglich viermal durchgeführt. Dabei erfol-
gen die Dokumentation der Abfragen und die nachträgliche Information von Betroffenen in Fällen, in denen 
bisher unbekannte Konten entdeckt wurden, im Unterschied zu anderen Bundesländern, im Wesentlichen 
ordnungsgemäß. Zu kritisieren war jedoch, dass die Betroffenen über solche Abfragen, die den Verdacht 
des Vorhandenseins weiterer Konten nicht bestätigten, nicht informiert worden sind, was mit finanziellem 
Aufwand in Folge Portokosten begründet wurde. Aufgrund der Kritik des TLfD an dieser Praxis wurden die 
Thüringer Finanzämter nachfolgend angewiesen, ihrer Informationsverpflichtung nachzukommen."
Hinweise auf missbräuchliche Kontenabfragen wurden nicht festgestellt.
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Zu 7.:
Für Kontenabfragen nach § 24c KWG besteht keine generelle Benachrichtigungspflicht. Im Übrigen gibt es 
keine Erkenntnisse darüber, dass Informationsverpflichtungen nicht erfüllt werden.

Zu 8.:
Kontenabfragen sind ein geeignetes und unverzichtbares Mittel zur Gewährleistung eines gleichmäßigen 
Vollzugs von Abgaben- und Sozialleistungsgesetzen sowie zur Verfolgung von Straftaten. Sie sind nur im 
Rahmen enger gesetzlicher Voraussetzungen möglich und erweitern die Ermittlungsbefugnisse der zustän-
digen Behörden auf sinnvolle Weise, um Defizite bei der Mitwirkung der Betroffenen auszugleichen und die-
nen damit der Verifikationspflicht der Behörden.
Für alle Kontenabfragen gilt das Übermaßverbot, d.h., Eingriffe in die Rechtssphäre der Betroffenen sind 
nur zulässig, soweit sie im Einzelfall erforderlich sind, um die notwendige Ermittlungsarbeit von Behörden 
und Gerichten zu unterstützen.

Dr. Voß
Minister


